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Stadt /
Region

Bestimmungen der
Umweltzone bzw.

verkehrsberuhigten Zone
Fahrverbot für

Erforderliche
Euro-Norm

Nachrüstung
mit DPF wird

anerkannt

I T A L I E N

Bozen – Brixen
Das Fahrverbot gilt werktags für
Fahrzeuge mit Euro 0 - Euro I
von 7:00 bis 10:00 Uhr und von

16:00 bis 19:00 Uhr.

Euro 0 bis Euro I
(bis 31.10.2013)

Euro II

ab 1.11.2013
Euro III



Bologna

verkehrsberuhigte Zone
(ZTL = Zona Traffico

Limitato):
Die Altstadt von Bologna ist
generell von 07.00 bis 20.00
Uhr für Reisebusse gesperrt

und es werden keine
Sightseeing-Fahrten ins

Zentrum erlaubt. Die Zufahrt zu
Hotels in der Altstadt ist
grundsätzlich erlaubt.

Zusätzlich gelten bezüglich der
Umweltzonen die

nachstehenden Informationen
der Region Emilia-Romagna.

Es gilt ein
Winterfahrverbot

für Euro 0 bis
Euro II.

Euro III oder
Nachrüstung

DPF


Emilia-
Romagna

Gilt zeitlich eingeschränkt für
alle Fahrzeuge in den

Wintermonaten vom 01.
Oktober bis 31. März.:
von 8:30 bis 18:30 Uhr.

für Dieselfahrzeuge mindestens
mindestens Euro III-Norm oder

Nachrüstung mit DPF
erforderlich.

Es gilt ein
Winterfahrverbot

für Euro 0 bis
Euro II.

Euro III oder
Nachrüstung

DPF


Florenz

verkehrsberuhigte Zone
(ZTL = Zona Traffico

Limitato):
Einfahrtsgebühren für alle

Reisebusse, gestaffelt nach
Schadstoffklasse!



Lombardei

Gilt u.a. in Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Mailand, Pavia und

Varese. Seit 15. Oktober 2011
gilt ein permanentes
Fahrverbot in vielen

Gemeinden der Lombardei für
alle Dieselfahrzeuge, die nicht
mindestens Euro III-Norm mit

Partikelfilter erfüllen.

Fahrverbot für
Euro 0 bis Euro II

Euro III 
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Mailand

Neben dem "Fahrverbot" in der
Lombardei) gilt die "City-Maut"

(Area C):
Reisebusse müssen von

Montag, 7:30 Uhr bis Freitag,
19:30 Uhr (außer Donnerstag

7.00 – 18.00 Uhr) die Maut
entrichten, die Tagesgebühr

beträgt für
Busse mit EURO IV und

EURO V: 5 €. Plakettenpflicht!

Euro 0 bis Euro
III

Euro IV 

Neapel

Fahrverbote für Euro 0 – Euro 3
gelten montags, mittwochs und
freitags von 7.30 bis 10.30 Uhr;

donnerstags 15.00 bis 17.30
Uhr

Euro 0 bis Euro
III mit

entsprechenden
zeitlichen

Einschränkungen

Euro IV —

Palermo

Montags bis samstags von 8:00
bis 9:30 Uhr und von 18:30 bis

20:30 Uhr:
Allgemeines Fahrverbot für
alle Fahrzeuge mit Euro 0 bis

Euro III;
montags bis samstags von 9:30

bis 18:30 Uhr:
Partielle Fahrverbote für alle
Fahrzeuge mit Euro 0 bis III
(an geraden Kalendertagen
dürfen nur noch Autos in die

Innenstadt fahren, deren letzte
Ziffer auf dem Autokennzeichen

ebenfalls gerade ist, an
ungeraden Kalendertagen
entsprechend umgekehrt).

Euro 0 bis Euro
III mit

entsprechenden
zeitlichen

Einschränkungen

Euro IV —

Piemont
Die Einschränkungen und
Fahrverbote gelten nur für

Fahrzeuge bis 3,5 t.


Rom

zwei verkehrsberuhigte
Zonen:

ZTL 1: Stadtzentrum mit
Vatikan, Bahnhof Termini usw.;

Achtung: sehr hohe
Einfahrtsgebühren!

ZTL 2: zwischen ZTL 1 und
Ringanschluss Grande

Raccordo Anulare GRA;
Busse mit Euro V erhalten bis

Ende 2013 30 % Rabatt

Zone ZTL 1:
Einfahrtverbot für

EURO 0 - III

Zone ZTL 2
Einfahrtverbot für

EURO 0 - II
(für EURO III ab

Januar 2014)

Euro IV
—
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Turin

verkehrsberuhigte Zone
(ZTL = Zona Traffico

Limitato):
Kostenlose Einfahrtsmöglichkeit
für Reisebusse. Die Fahrt muss

dem Büro der GTT S.p.A. in
Turin vor dem beabsichtigten
Besuchstag jedoch gemeldet

werden!



Venedig

verschiedene
verkehrsberuhigte Zonen

(ZTL = Zona Traffico
Limitato):

Busse die in diese Zone
einfahren möchten, müssen im

Besitz eines von der VESTA
S.p.A. (der von der Stadt

Venedig beauftragte Betrieb),
ausgestellten

Einfahrtsgenehmigung sein.
Die Einfahrtsgebühren variieren

nach Euro-Norm und Saison.



Verona

verkehrsberuhigte Zone
(ZTL = Zona Traffico

Limitato): Reisebusse dürfen
die Stadt nur mit gültigem

Eintrittsticket (30 €) befahren,
Ermäßigung oder Befreiung für

bestimmte Fahrgastgruppen




